
Amtsb la t t  Zw i ckaue r  Land 21.07. 2004

Verordnung des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals "Talsperrenvorstau
Kleinbernsdorf” in der Großen Kreisstadt Crimmitschau im Landkreis Zwickauer Land

Aufgrund von 5 21und 5 50 Abs,1Satz 1 Nr. 3 des Sächsischen Ge-
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (55 Natur-
schutzgesetz-SächsNatSchG)in der Fassung der
vom 11. Oktober 1994 (SächsGVE@l, 5. 1601, ber. 1995, S. 106), zuletzt
geändert. durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. September 2003
(SöchsGVBl.5. 418, 426), hat der Kreistag des Landkreises Zwickauer
Land mit Beschluss vom 27. Mai 2004,Beschluss-Nummer366/04/11
Yolgende Verordnung erlassen:

5 1Festsetzungalı
Diein 52 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Großen Kreis
Stack Crimmitschau, Gemarkung Langerreinsdorf, im Landkreis
Zwickauer Land und der Gemeinde Langenbemsdorf, Gemarkung
Niedleralbertscorf, wird als Na tundenkma lfestgesetzt, Das Natur-
damkımal führt die Bezeichnung"TakpemenworstauKleinberrsdarf“.

42 Schutzgegenstand
(1) Des Naturdenkmal hat eine Größe von zirka 2.0 Hektar.
(2) Das Meturdenkmal umfasst gemäß dem Stand der Aurkanen-

GemarkungLangenre insdor f ,einen Teil ds Grundstückes mit der
Aurs tücksnummes-223/2 sowie auf dem Gebiet der Gemeinde
Langenbemsdorf, Gemarkung Niederalbertscor], Tele der
Grunds tückemit den Flurstücksmummern 88/2 und 87, Es liegt
nördlich von Kleinbernsdorf im Zulaufbereich des Koberbaches
in die Talsperre und wird wie folgt grob begrenzt:
+ Im Norden von Wald, - im Osten von derKoberbachtalsperre,
= Im Süden von Wald und Ackerland, - im Werten von Grünland,

{3) Die Grenzen des Naturdenkmaols sind ineiner Übersichtskarte des
Landratsartes des Landkreises Zwickauer Land vom 28, Mai 2004
Im Maßstab 1:10 000 (Anlage 1) mit einer durchgezogenenLinke
rat eingetragen und in einer Flurkarte des Landratsamtes des
Landkreises Zwickauer Land vom 28. Mai 2004 im Maßstab
1: 2730 (Anlage 2) mit einer durchgezugenen beziehungsweise
durchbrochenen Linde rot eingetragen {bei Kopien schwarz).
Beim Grenzeintrag mitdu rchgezogenerLinmin der Furkarte (An-
Lage 2) verlaufen die Grenzen des Naturdenkmals auf der Flur-
stücksgrenze, Beim Grenzeintrag mit durchbrochener Linie in der
Aurkarte (Anlage 2) verlaufen die Grenzen des Natundenkimals
nicht auf der Ru rs tücksgremnze ,Maßgebend für den Grenzverlauf
t ie  L i n i enaußenkan teder Grenzeirisgung auf der Flurkarte
Die Karten (Anlagen 1 und 2) sind Bestandtel der Verorckung,

5 3 Schutzzweck
(1 Die Urterschumzstelung Bent dem langjrarkgen Erhalt gines Fir

de Na tu rauss ta t t ungdes Landkroties Zwickauer Land bedeut-
samenVer landungsbereichesim Mündungsbereich des Kober-

 baches in die Vorsperre der Koberbach-Takperme.
BA) Der Zw In der Scham und die EihaAug aus winerachaft

lichen, naturgeschichtlichen, lancdeslkundiichen und kulturalları
Gründen, insbesondere
1. zur Erhaltung als Brut-, Rast- und Nahrungshabita für veasser-

gebundene Vogelarten des Talspermangebietbes:
2, zur Erhaltung der im Bestand gefährdeten Röhricht- und

Sumpfgebüschflächen;
3, zur Pflege und Entwicklung von Feuchtbiotopen In der Aus

diesKoberbaches,
{3) Der Zweck &t weiterhin der Schutz und die Erhaltung der Set

(1) In dem Naturdenkmal sind alle Handlungen verboten, die zu
einer Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder
nachhaltigen Störung desNaturdenkmaktführen können,

(2) im Na tu rdenkma lkt insbesondere verboten
% bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnungin

der jeweils gehuanden Fassung zu errichten, auch wenn sie kal-

2, Straßen, Wege, Pfade, Steige, Piätze oder sonstige Verkehrs-
anlagen anzulegen, Leitungen ober- oder unterindssch zu ver-
"legen oder Anlagen aller genannten Arten zu verändern:

3. Handlungen vorzunehmen, die den Baxien in seiner Gestalt,
Struktur oder Beschaffenheit verändern oder verändem kön-
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se zu beunruhigen, sie zu fanger, zu vedetzen oder zu töhen
oder Puppen, Larven, Eier oder Mester oder sonstigeBrut:
Wohn-oder Zu fuch ts r tä t tendieser Tiere zu entfernen, zu be-

— „ |

Vom 28. Mai 2004

schäd lgenoder zu zerstören;
10, diebisherige Grundstücksnutzungineiner Artzu ändem, wel-

che dem Schutzzweck zuwidesrläuft:
17. zu zeiten oder zu lagen,
12. Erholungseinsichtungen aßer Art anzulegen, Wohnwagen,

sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsständeaufzustellen oder
mit d i esenzu fahren;

13. zu het
14.Feuerstallen zu errichten, zu unterhalten oder Alcherver-

durchzuführen:brennungen
15. Lärm zu verursachen, der geeignet ist, Tiere zu beunruhigen '

beeinträchtigen;

‚oder den Zu- und Ablauf des Wassers verändern können;
18. dm Fläche zubeweiden;
1 . Markenzeichen aufausteßen, anbringen Oder auf im

entsprechende
wirtschaft;5 4 Nr. 16 bleibt unberührt;

2, für die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäßeAus-
übung der Jagd mit der Maßgabe, dass gemäß 5 37 Abs, 3 Sächel-
JagdG die Errichtung von Jagdeinr ichtungender Genehmigung
der unteren Naturschutzbehördebedarf und gemäß 5 30 Abs. 2
Nr. 7 SächsLiacxG das Jagd mit Schlagersen verboten 51;

3. für dieordnungsgemäßeAusübung der Fischerei;
4. für die Unterhaltung und Ins tandsetzungder vorhandenen Anla-

gan und Leitungen in ihrer bishengen Art und in wem bisherigen
Umfang, mit der Maßgabe, dass diese der unteren Naturschutz

5, für wissenschaftliche Forschungen und Beitandssufnahmen
durch die zuständige Fach- oder Verwaltungsbehärdeoder der
von diesen Behörden beauftragtenDritten;

6, für die sonstige bisherige rechtmäßig ausgeübte Nutzung und
Unterhaltung der Grundstücke, der Gewässer und der Wege In
der bisherigen Art und im bisherigen Umfang: 5 4 Nr. 17 bleibtur
berührt;

% für die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebietes

3. Ve rmessungsa rbe i t ennach dem Sächsischen Vermessungsgesetz
mit der Maßgabe, dass diese der unteren Naturschutzbehörde

9. für behörndlich angeordnete oder zugelassene Beschäderungen.
$ 6 Sefralungen

Von den Verboten dieser Verondnung kann die untere Naturschutz:
behörde auf schriftlichen Antrag nach 5 53 SächsNatSchG Befreiung
erteilen.

57 Ordnungswidrigkeiten
(1 Ordnungswidrig im Sinne des 5 67 Abt. 1 Ni.) SöchsMatSchG

gen54 Abı. 1 dieser Verondnung Handlungen vorrimumnt, die zu

oder nachhaltigen Störung dit Naturdenkmals führen können,
{2} Drlmangewiira m Sinne des 8 81 Abs.1 Nr. | SächeNatSchG

handelt auch, wer in dem Maturdenkmal ohne Befreiung vor-
‚Aeziich oder fahrlässig

entgegen 5.4 Abs. Z Nr. 1 bauliche Anlagen im Sinne der Säch-
sischen Bauordnung in der jevaeik geltenden Fassung errich-

dürfery
2. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 2 Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plät-

ze oder sorstige Verkehrsanlagen anlegt, Leitungen ober-
oder unterirdisch verlegt oder Anlagen aller genannten Arten
verändert;

3. entgegen5 4 Abs. 2 Nr,3 Handlungen vornimmt, die den 80-
denn seiner Gestalt, Struktur oder Beschaffenheit verändern
oder verändem können, wie insbesondere das Abbauen von
Bodenbestandtesen, Grabungen, Bohrungen oder Spren-
gungen sowie Aufschüt tungen,Abgrabungen, Auffüllungen
ocker Ablagerungen;

4. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 4 jegliche Abtalle oder sonstige Ma-
terialien einbringt, lagert oderbehandelt;
entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 5 Wage verlässt;
entgegen 54 Abs, 7 Nr. 6 Hunck frei laufen Ukst;
anlagen 5 4 Abs. 2 Nr. 7 Plakate, Bäd- oder Schrifttafein auf-a 

A

s te l l toder anbringt;
EM rsanen 5.0 Ar 2 ir. © Planzen oder Panzontale ein-

bringt, entnimmt, beschädigt oder
9, entgegen6 4 Abs. Z Nr. 5 here einbringt, viebenden Tie-

ren nachstellt, diese beunruhigt, sie fängt, verletzt oder töütet
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut:
Wohn- oder Zufuchtsstät tendieser Tiere entfemt, beschö-
digt oder zerstört;

10. entgegen 5 4 Abs 2 Nr. 10 die bisherigeGrundstücksnutzung

IL an tgegen5 4 Abs. 2 Nr.11 ze i te toder lagert;
12. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. RE

13. en tgegen5 4 Abs, 2 Nr.13 reitet;
WM. en tgegen5 4 Abs 2 Nr. 44 Feuerstelen errichtet, unterhält

oder Rächerverbrennungen durchführt;
15. en tgegen5 4 Abs. Z Nr. 15 Lärm verursacht ,der geeignet bt,

Tiere zu beunruhigen und den Naturgenuss zu beeinträchtigen;
7 16.en tgegen5 4 Abs. 2 Nr.15 Pflanzenschutz-und Pfanzenbe-

17. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr.17 die Gewässer verunmsinsgt, Ent-
wässerungsmaßnahmen und Veränderungen an dan Ge-
wellssemm vornimmt oder andere Maßnahmen durchführt, die
denGrundwassers tandoder den Zu- und Ablauf des Wassers
verändern können;

18. entgegen 5 4 Abs, 2 Nr. 18 die Fläche beweidet;
19. entgegen 5 4 Abs, 2 Nr. 19 Markierungszeichenaufstellt, an-

b r i ng toder auf im Naturdenkmal befindliche Objekte auf-
Zeichnet;

20. entgegen 8 4 Abs. 2 Nr. 20 die zur Sichtbarmachung des
Schutzgebietes aufgestellten

(3) O rdnungsw id r i gim Sinne des 5 61 Abs. 1Nr.) SächsNatSchG har-

Nebenbes t immung .mit der eine nach 5 6 erteilte Befrkiung ver-
sahen wurde, nicht, nicht volständie nicht fristgemäß-odernicht.
ordnungsgemäß erFülk.

(4) Ordnungswidrig im Sinne des 5 51 Abs. 1Nr. 1 SächsNatSchG han-
det auch, wer in dem Naturderlumal vorsätzlich oder fahrlässig
zulässige Maßnahmen ohne die gemäß 5 5 Nr. 4 oder ohne die
gemä8 5 5 Nr. 8 erforderliche schriftliche Anzeige vornimmt,

{5} O rdnungsw id r i gim Sinne des 61 Abs. 1 Nr. 1SächsNatSchG han-
delt schließlich, wer vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahrner, die
durch oder im Auftrag der unterenNaturschutzbehördeauf der
Grundlage eines Pfiege- undEntwicklungsplanesdurchgeführt

5 8 in -Kraf t -Tretenund Aufßler-Kraft-Treten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung In Kraft.
{2) Gleichzeitig treten wor dem Beschluss Nir. 951/83 vom 20. Oktober

1983 des Rates des Kreises Werdau zur Festsetzung von Natur-
denkmalen (Kreis Naturschutzliste) die Nummern 65 und 70 des

Die veriehende Versednung wirdhlermit ausgelegtund kt zu ver.
künden.
Werdau, den 28. Mal 2004
Ot to
Landrat

"Verkündungshinmwes:
GemdB 5 51 Abs. 10 SithehlatSchG In eine Verkrtzung der Verkahnrravorn-
schriften unbechtäch, wenn sanicht innechalb eines kahres nach Verkümdkandt
der Rechtsverordnung schriftfich unter Angabe cr Tatıschen, die die Verlet-

Werdau, untereNaturschutzbehörde,n 06412 Werdau, Schuktraße 7, geltend
gemacht wird.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dası gemäß 5 3 Abs. 6 1V,m. 53
Abs. 3 der u für den Freistaat Sachten ) vom
19, auf 1993 (SächsGVBL5. 577) nuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
284 vom 5. Mai 2004 (SächrGwval, SV  E50), eine Merletzung von Merfal

ae  dem Beshana nach 48 Abs, 3 cier SchslKrO wegen Gesets:

AA  euf derinte eeaman Fit
a) clie Rechtsauhichtsbehörde den Beschluns beanstandet hat oder

Verletzung begrünschen sol,
Ast ein Verletzung nch Satz 2 hl, Seder A rein aemacht worden sokanm
auch nach Ablauf der in Satz 1 genanntes Frit dammann ciese Verletzung
geliand machen.” .

DZCHEOMTIOR
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SEENFlurkarte desLandratsamtesZwickamer Land vom
FestsetzungdesNaturdeniemals „Talsperrenvorstun Klelaberzedarf“im Maßs tab1; 2730 zur

|Niederaäbertzdorf und Bları 5 der Gemarkung Langenreinadorf des siamlichenAmtliche Flurkarte Blatı3 derGemarkungKurlengrundlage:
VermessungsemtesZwicken vom 31. Januer 2002. 4j||3|j;

|
Tier Unterschied in durchbrochene rote Linie wurde deshall getroffen, um deutlich 2x machen, ob der Grenzvertauf zic% milder Flunsicligrouze

deckt (dam derchzogen) oder nicht (dam durchbrichen). Bei Kopjen erscheint die ne Abgreazungslinie des Originals schwarz.
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Maßalab 3: zur Festsetzung desNaturdenkmals„ Falsperrenverstau Kleinbernsdert*
+ Kar teng rund iage :5240- NW Neukirchen — 1, Auflage 1995 .

e r  I l  Bestandiell der Yerondlnung Ober das Naiurdenkmal„Talsperresvorsian Klelabrraslorf“

da, den 3 Mir 2 00.
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